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INTEGRE 
UNTERNEHMENSFÜHRUNG 

9. 

Integre Unternehmensführung
Im Sinne einer verantwortlichen, auf nachhalti
ge und langfristige Wertschaffung ausgerichte-
ten Leitung und Kontrolle des Konzerns haben 
sich Vorstand und Aufsichtsrat bereits 2003 zur 
Einhaltung des Österreichischen Corporate  
Governance Kodex bekannt.

Compliance
Wir bekennen uns in allen Ländern, in denen die 
voestalpine tätig ist, zur Einhaltung sämtlicher an-
wendbarer Gesetze. Für uns ist Compliance dar-
über hinaus Ausdruck einer Kultur, die auf ethi-
schen und moralischen Grundsätzen aufbaut. 

Menschenrechte
Wir verpflichten uns zur Wahrung der Menschen- 
rechte gemäß der Internationalen Menschen-
rechtscharta und den UN-Leitprinzipien für Wirt-
schaft und Menschenrechte und unterstützen 
den UN Global Compact.

Integre Unternehmensführung bedeutet einerseits verantwortungsvolle,  
auf nachhaltige und langfristige Wertschaffung ausgerichtete Leitung  
und Kontrolle des Konzerns (Corporate Governance) und andererseits  
die Ausrichtung des Verhaltens aller Mitarbeiter:innen im Konzern an  
gesetzlichen Vorschriften und internen Richtlinien sowie moralischen  
und ethischen Grundwerten (Compliance).
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Die voestalpine verpflichtet ihre Unternehmen 
und alle ihre Mitarbeiter:innen in allen Ländern, 
in denen sie tätig ist, zur Einhaltung sämtlicher 
anwendbarer Gesetze. Compliance ist für die 
voestalpine aber mehr, als nur in Übereinstim-
mung mit Gesetzen und sonstigen externen Vor-
schriften zu agieren. Sie ist Ausdruck einer Kultur, 
die auch auf ethischen und moralischen Grund-
sätzen aufbaut. Die Grundsätze dieser Unter-
nehmenskultur für den Umgang mit Kund:innen, 
Lieferant:innen, Mitarbeiter:innen und sonstigen 

Geschäftspartner:innen sind explizit im Verhal-
tenskodex der voestalpine (Code of Conduct) 
verankert.

Genauso verlangt die voestalpine auch von  
ihren Lieferant:innen, sämtliche anwendbaren 
Gesetze im jeweiligen Land uneingeschränkt 
einzuhalten und insbesondere die Menschen-
rechte als fundamentale Werte zu respektieren 
und zu beachten.

COMPLIANCE9.1

9.1.1 DER VERHALTENSKODEX

Der Verhaltenskodex (Code of Conduct) der  
voestalpine wurde 2009 als Ergebnis zahlreicher  
Gespräche und Diskussionen auf Vorstands-, Ge-
schäftsführungs- sowie Bereichsleitungsebene im 
voestalpine-Konzern schriftlich festgelegt. Er basiert 
auf den Unternehmenswerten des Konzerns und  
bildet die Grundlage für ethisch und rechtlich ein-
wandfreies Verhalten aller Mitarbeiter:innen. Um 
jene Werte und Verhaltensregeln des voestalpine- 
Konzerns, die bis dahin noch nicht im Verhaltens-
kodex enthalten waren, zu integrieren, wurde  

dieser im Geschäftsjahr 2019/20 überarbeitet und 
erweitert. Seither wurde er weitere zwei Mal über-
arbeitet. Dabei wurden Änderungen einerseits in 
Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Richt-
linie zum Schutz von Personen, die Hinweise ge-
ben, und andererseits in Zusammenhang mit dem 
Lieferkettenmanagement vorgenommen. Der Ver-
haltenskodex ist in Deutsch und 20 weiteren Spra-
chen verfügbar und kann im Internet abgerufen 
werden: https://www.voestalpine.com/group/de/ 
konzern/compliance

Der Verhaltenskodex regelt folgende Themen: 
>>	 Einhaltung von Gesetzen und sonstigen externen und internen Vorschriften
>>	 Menschenrechte, Respekt und Integrität
>>	 Fairer Wettbewerb
	 >	 Wettbewerbs- und Kartellrecht
	 >	 Korruption/Bestechung/Geschenkannahme
>>	 Spenden und Sponsoring 
>>	 Handelskontrollen und Konfliktmineralien
>>	 Geldwäsche
>>	 Interessenkonflikte 
>>	 Datenschutz
>>	 Schutz von Informationen und geistigem Eigentum
	 >	 Geheimhaltung vertraulicher Informationen
       >	 Geistiges Eigentum
>>	 Schutz des Unternehmenseigentums und IT-Nutzung
>>	 Sicherheit am Arbeitsplatz
>>	 Umwelt- und Klimaschutz
>>	 Verbot des Missbrauchs von Insiderinformationen
>>	 Unternehmenskommunikation 
>>	 Meldungen von Fehlverhalten

9. Integre Unternehmensführung

http://www.voestalpine.com/group/de/konzern/compliance
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Der Verhaltenskodex gilt für alle Vorstandsmit-
glieder, Geschäftsführer:innen und Mitarbei-
ter:innen aller Gesellschaften, an denen die 
voestalpine AG direkt oder indirekt mit zumin-
dest 50 % beteiligt ist oder bei denen sie auf 
andere Art Kontrolle ausübt. Allen anderen  
Gesellschaften, bei denen die voestalpine AG  
direkt oder indirekt mit zumindest 25 % beteiligt 
ist, aber keine Kontrolle ausübt, wird der Verhal-
tenskodex mit der Aufforderung zur Kenntnis ge-
bracht, ihm durch selbstständige Anerkennung 
im Rahmen ihrer gesellschaftsrechtlichen Ent-
scheidungsstrukturen Geltung zu verschaffen.

Im Fall eines Verstoßes gegen gesetzliche Vor-
schriften, interne Richtlinien, Regelungen und 
Weisungen oder gegen Bestimmungen des Ver-
haltenskodex der voestalpine muss jede Mitar-
beiterin und jeder Mitarbeiter mit disziplinären 
Konsequenzen rechnen. Darüber hinaus können 
Zuwiderhandlungen auch straf- und zivilrechtli-
che Konsequenzen haben, wie z. B. Regress- und 
Schadenersatzforderungen.

Die voestalpine ist bestrebt, dem Verhaltens-
kodex in ihrem gesamten Einflussbereich zur 
Geltung zu verhelfen. Lieferant:innen und Be-
rater:innen werden zur Einhaltung des Ver-
haltenskodex für Geschäftspartner:innen ver-
pflichtet. Zudem sind die Konzerngesellschaften 
angehalten, den Verhaltenskodex ihren Kund:in-
nen zur Kenntnis zu bringen und diese möglichst 
auch zur Einhaltung zu verpflichten. Sämtliche 
Geschäftspartner:innen der voestalpine wer-
den auch aufgefordert, innerhalb der Lieferket-
te die Einhaltung des Verhaltenskodex bei ihren 
eigenen Geschäftspartner:innen angemessen  
zu fördern.

Die voestalpine AG hat mehrere Konzernricht
linien verabschiedet, um den Mitarbeiter:innen 
Hilfestellung bei der Anwendung des Verhaltens-
kodex zu geben. Das Compliance-Regelwerk 
rund um den Verhaltenskodex der voestalpine 
setzt sich aktuell wie folgt zusammen:

Business Conduct
Diese Richtlinie ergänzt und konkretisiert den 
Verhaltenskodex zu den Themen Korruption / 
Bestechung /Geschenkannahme und Interes-
senkonflikte. Darin geregelt wird zum Beispiel 
die Zulässigkeit von Geschenken, Einladungen 
und anderen Vorteilen, von Spenden, Sponso-
ring, Nebentätigkeiten und dem privaten Bezug 
von Waren und Dienstleistungen durch Mitarbei-
ter:innen von Kund:innen und Lieferant:innen. 
In der Richtlinie Business Conduct ist weiters das 
Verbot politischer Beitragszahlungen verankert. 
Spenden an Politiker:innen, politische Parteien, 
parteinahe Organisationen oder politische Vor-
feldorganisationen werden im voestalpine-Kon-
zern nicht toleriert. Ausgenommen hiervon sind 
Spenden an politische Vorfeldorganisationen, 
welche ausschließlich soziale Anliegen verfol-
gen, die vom Vorstand der voestalpine AG im 
Einzelfall genehmigt wurden.

Umgang mit Geschäfts- 
vermittler:innen und Berater:innen
Diese Richtlinie bietet weitere ergänzende Infor-
mationen zum Thema Korruption / Bestechung / 
Geschenkannahme. Sie legt die Vorgehensweise 
fest, die vor der Beauftragung von Handelsver-
treter:innen, Repräsentant:innen oder sonstigen 
vertriebsbezogenen Berater:innen einzuhal-
ten ist. Auf Basis einer objektivierten Prüfung 
des Umfelds und des Tätigkeitsrahmens der  
betreffenden Person vor Aufnahme von Ge-
schäftsbeziehungen soll sichergestellt werden, 
dass auch die Geschäftspartner:innen die Ge-
setze und den Verhaltenskodex der voestalpine 
einhalten.

9. Integre Unternehmensführung
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Kartellrecht
Diese Richtlinie beschreibt das Verbot wettbe-
werbsbeschränkender Vereinbarungen, regelt den 
Umgang mit Verbänden, Standesvertretungen 
sowie sonstigen Branchenorganisationen und legt 
konkrete Verhaltensregeln für sämtliche Mitarbei-
ter:innen des voestalpine-Konzerns fest. Zusätzlich 
wurden auch Leitfäden zu Informationsaustausch 
und Benchmarking, zu Einkaufskooperationen 
und zu Lieferbeziehungen mit Wettbewerbern er-
arbeitet, die den Mitarbeiter:innen Informationen 
zu diesen Themen aus kartellrechtlicher Sicht an 
die Hand geben.

Compliance-Handbuch und  
Compliance-Präventionsprogramm
Diese Regelwerke geben Auskunft über die 
Compliance-Strategie und die Compliance- 
Struktur. Zudem informieren sie über Maßnah-
men zur Prävention und Aufdeckung sowie 
die möglichen Reaktionen und Sanktionen auf 
Compliance-Verstöße. Informationen zum web-
basierten Hinweisgeber:innen-System, welches 
ermöglicht, Compliance-Verstöße auch ano-
nym zu melden, finden sich ebenfalls in diesen  
Regelwerken.

Verhaltenskodex für voestalpine- 
Geschäftspartner:innen
Dieses an die Lieferant:innen von Gütern und 
Dienstleistungen sowie an Geschäftsvermitt-
ler:innen, Berater:innen und sonstige Geschäfts-
partner:innen gerichtete Regelwerk legt die 
Grundsätze und Anforderungen für eine Zusam-
menarbeit mit der voestalpine fest. Es wurde im 
Geschäftsjahr 2022/23 umfassend überarbeitet 
und erweitert. Die voestalpine verlangt unter an-
derem von ihren Geschäftspartner:innen, auf der 
Grundlage der Internationalen Menschenrechts
charta, der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 

Menschenrechte und der Kernarbeitsnormen 
der International Labour Organization (ILO), die 
Menschenrechte als fundamentale Werte zu res-
pektieren und zu beachten. Dies gilt insbesonde-
re für das Verbot der Kinder- und Zwangsarbeit, 
das Verbot jedweder Form von Menschenhan-
del und moderner Sklaverei, die Gleichbehand-
lung der Mitarbeitenden und das Recht auf Inte-
ressenvertretung und kollektive Verhandlungen. 
Zudem müssen sich Geschäftspartner:innen ver-
pflichten, Umweltschutzstandards einzuhalten 
und sich wissenschaftlich nachvollziehbare Ziele 
zur Reduktion ihres CO2-Fußabdrucks zu setzen. 
Die Geschäftspartner:innen müssen diesen Ver-
pflichtungen nicht nur im eigenen Geschäftsbe-
reich nachkommen, sondern auch ihre eigenen 
Lieferant:innen entsprechend verpflichten und 
die Einhaltung der Verpflichtungen in der Liefer-
kette überprüfen.

Verhaltenskodex für die Interessen-
vertretung der voestalpine 
(Lobbying-Verhaltenskodex)
Dieser Verhaltenskodex legt im Sinne klarer und 
transparenter Regelungen für interessenpolitische 
Aktivitäten den Umgang mit Stakeholder:innen in 
Österreich sowie auf europäischer und internatio-
naler Ebene im Einklang mit dem österreichischen 
Lobbying- und Interessenvertretungs-Transpa-
renz-Gesetz fest. Der Lobbying-Verhaltenskodex 
ist wie der Verhaltenskodex bindend für alle Vor-
standsmitglieder, Geschäftsführer:innen und Mit-
arbeiter:innen aller Gesellschaften, an denen die 
voestalpine AG direkt oder indirekt mit zumindest 
50 % beteiligt ist oder bei denen sie auf andere 
Art Kontrolle ausübt. Werden Lobbying-Aktivitäten 
durch Externe unterstützt, ist sicherzustellen, dass 
sich diese zur Einhaltung dieses Verhaltenskodex 
verpflichten.

9. Integre Unternehmensführung
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Die Compliance Officer sind für  
folgende Themen zuständig:
>> 	 Kartellrecht 
>> 	 Korruption
>> 	 Kapitalmarkt-Compliance
>> 	 Fraud (interne Fälle von Diebstahl, Betrug, 
	 Unterschlagung oder Untreue) 
>> 	 Interessenkonflikte
>> 	 Sonderthemen, die der Compliance-
	 Organisation vom Vorstand der 
	 voestalpine AG zugewiesen werden 
	 (z. B. in Zusammenhang mit UN- 
	 oder EU-Sanktionsthemen)

Alle anderen Compliance-Themen, wie z. B. Um- 
weltrecht, Steuern, Rechnungslegung, Arbeits-
recht, Arbeitnehmer:innen-Schutz oder Daten-
schutz, gehören nicht zum Zuständigkeitsbe- 
reich der Compliance Officer. Diese Compliance- 
Themen werden von anderen Organisations
bereichen wahrgenommen.

Die Verantwortung für die Einhaltung von  
Compliance-Vorschriften liegt beim jeweiligen 
Management. Zur Unterstützung des Manage-
ments in der Wahrnehmung dieser Verantwor-
tung und zur Schaffung der hierfür erforderli-
chen Prozesse ist im voestalpine-Konzern eine 
Compliance-Organisation eingerichtet. Neben 
einem Group Compliance Officer wurden in je-

der Division ein divisionaler Compliance Officer 
und darüber hinaus in bestimmten Untereinhei-
ten von Divisionen zusätzliche Compliance Of-
ficer bestellt. Der Group Compliance Officer ist 
direkt dem Vorstandsvorsitzenden unterstellt 
und weisungsfrei. Die divisionalen Compliance 
Officer berichten an den Group Compliance Of-
ficer und an die jeweiligen Divisionsvorstände.

9.1.2	 COMPLIANCE-ORGANISATION

Steel Division High Performance
Metals Division

Metal Engineering
Division

Metal Forming 
Division Sonstige

Compliance Officer 
in größeren 

Untereinheiten

Compliance Officer 
in größeren 

Untereinheiten

Compliance Officer 
in größeren 

Untereinheiten

Compliance Officer 
in größeren 

Untereinheiten

voestalpine AG

Group Compliance Officer

Divisional
Compliance Officer 

Divisional
Compliance Officer 

Divisional
Compliance Officer 

Divisional
Compliance Officer 

Group
Compliance Officer 

9. Integre Unternehmensführung
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THEMENSCHWERPUNKTE E-LEARNING „COMPLIANCE-GRUNDLAGEN“

Was ist Compliance? Compliance 
bei voestalpine

Compliance 
im Alltag

Folgen von 
Verstößen

Praxisfälle und 
Abschlussprüfung

THEMENSCHWERPUNKTE E-LEARNING „FAIRER WETTBEWERB“

Rechtliche
Grundlagen 
und Folgen

Absprachen
zwischen

Wettbewerber: 
innen

Absprachen
zwischen

Lieferant:innen 
und 

Abnehmer:innen

Praxisfall:
Austausch 
von Markt-

informationen

Abschluss-
prüfung

Kartellrecht
im Überblick

 Missbrauch 
der Marktstellung

Praxisfall: 
Preispolitik

Praxisfall: 
Preise im Verkauf

Absprachen 
zwischen 

Wettbewerber:innen

THEMENSCHWERPUNKTE E-LEARNING „REFRESHER FAIRER WETTBEWERB“

THEMENSCHWERPUNKTE E-LEARNING „SCHUTZ VOR KORRUPTION“ 

Verhaltenskodex, 
Ansprechpartner: 

innen und  
Whistleblowing

Was ist Korruption?
Rechtliche 

Grundlagen 
und Folgen

Vorteile und 
Zuwendungen Abschlusstest

9. Integre Unternehmensführung

Die voestalpine legt im Rahmen ihrer Compli-
ance-Bemühungen besonderes Gewicht auf 
präventive Maßnahmen. Dazu gehören ins-
besondere Schulungen, Trainings, Manage-
ment-Gespräche und Kommunikation.

Seit 2009 gibt es im voestalpine-Konzern E-Le-
arning-Kurse rund um das Thema Compliance. 

Das E-Learning-Kursangebot wurde im Laufe 
der Zeit mehrmals überarbeitet und erweitert. 
Zuletzt wurden im Geschäftsjahr 2019/20 die 
E-Learning-Schulungen zum Thema Kartellrecht 
(inkl. Vertiefungskurs) und Verhaltenskodex neu 
konzipiert und ausgerollt. Neben den Lernlektio-
nen enthalten die Kurse einen Abschlusstest und 
seither auch Praxisfälle.

9.1.3  PRÄVENTIVE MASSNAHMEN
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Meldungen von Compliance-Verstößen sollen 
in erster Linie offen, das heißt unter Nennung 
des Namens der hinweisgebenden Person, er-
folgen. Solche Meldungen können gemäß Ver-
haltenskodex an direkte Vorgesetzte, an die zu-
ständige Rechts- oder Personalabteilung, an die 
Geschäftsführung der jeweiligen Konzerngesell-
schaft, an die Abteilung Revision und Risikoma-
nagement der voestalpine AG, an den Group 
Compliance Officer oder einen der divisionalen 
Compliance Officer erfolgen. Hinweisgeber:in-
nen wird auf Wunsch absolute Vertraulichkeit 
zugesichert.

Seit 2012 gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, 
Fälle von Fehlverhalten über ein webbasiertes 
Hinweisgeber:innen-System auch auf anonymer 
Basis zu melden. Waren die Bereiche, in denen 
Fehlverhalten über dieses System gemeldet wer-
den konnte, anfänglich noch beschränkt, ist es 

seit dem Geschäftsjahr 2022/23 möglich, über 
dieses Hinweisgeber:innen-System Meldungen 
in den folgenden Bereichen abzugeben:
>> 	� Kartellrecht, Korruption, Fraud, Interessen-

konflikte, Kapitalmarkt-Compliance
>> 	� Diskriminierung, sexuelle Belästigung,  

Mobbing, Menschenrechte
>> 	� Datenschutz
>> 	� Technische Compliance, insbesondere die 

Einhaltung von technischen Normen und 
Zertifizierungen in Produktionsprozessen 
sowie IT-Sicherheit

>> 	� Umwelt
>> 	� Health and Safety
>> 	� Verstöße in anderen Bereichen

Das System bietet den zuständigen Compli-
ance Officern die Möglichkeit, unter Wahrung 
vollkommener Anonymität mit den Hinweisge-
ber:innen zu kommunizieren.

9.1.4	 MELDUNGEN VON COMPLIANCE-VERSTÖSSEN

In Ergänzung zu den E-Learning-Schulungen 
werden laufend konzernweit zielgruppenorien-
tierte Präsenzschulungen insbesondere für Ver-
triebs- und Einkaufsmitarbeiter:innen durchge-
führt. Schwerpunkte dieser Präsenzschulungen 
sind allgemein die Einhaltung der Gesetze und 
internen Richtlinien sowie Korruption und Kar-
tellrecht im jeweiligen Tätigkeitsumfeld der Teil-
nehmenden. Für den Führungskräftenachwuchs 
sind Compliance-Schulungen verpflichtend: Pro 
Jahr finden sechs bis sieben Präsenzschulungen  

für jeweils bis zu 40 Mitarbeiter:innen statt. 
Für Mitarbeiter:innen der voestalpine AG wer-
den zusätzlich Präsenzschulungen zum Thema  
Kapitalmarkt-Compliance angeboten. 

Compliance ist regelmäßig ein Thema von Kom-
munikationsmaßnahmen des Konzerns und wird 
auf den großen Veranstaltungen für Mitarbei-
ter:innen auf Konzern- und Divisionsebene auch 
vom Top-Management immer wieder ange-
sprochen.

9. Integre Unternehmensführung
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Der Corporate Governance Kodex stellt österrei-
chischen Aktiengesellschaften einen Ordnungs-
rahmen für die Führung und Überwachung des 
Unternehmens zur Verfügung. Grundlage des 
Kodex sind die Vorschriften des österreichischen 
Aktien-, Börse- und Kapitalmarktrechts sowie 
in ihren Grundsätzen die OECD-Richtlinien für  
Corporate Governance. 

Die letzte Überarbeitung des Österreichischen 
Corporate Governance Kodex erfolgte im  
Jänner 2023. Der Kodex erlangt Geltung durch 
freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen 
und verfolgt das Ziel einer verantwortungsvollen, 
auf nachhaltige und langfristige Wertschaffung 
ausgerichteten Leitung und Kontrolle von Ge-
sellschaften und Konzernen. Durch die Selbstver-
pflichtung stellt sich die voestalpine hinter diese 
Ziele und strebt ein hohes Maß an Transparenz 
für alle Stakeholder:innen des Unternehmens an. 

Vorstand und Aufsichtsrat der voestalpine AG 
haben bereits im Jahr 2003 beschlossen, den 
Österreichischen Corporate Governance Kodex 

anzuerkennen, und haben auch alle zwischen-
zeitlich erfolgten Regeländerungen umgesetzt. 
Im Geschäftsjahr 2022/23 wurden neben den 
verbindlich einzuhaltenden „L-Regeln“ mit einer 
Ausnahme (= Abweichung zur C-Regel 39) auch 
die „C-Regeln“ und die „R-Regeln“ des Kodex 
von der voestalpine AG eingehalten. 

Der Österreichische Corporate Governance  
Kodex legt fest, dass das Nichteinhalten seiner 
sogenannten C-Regeln (comply or explain) zu 
erklären und begründen ist. Die voestalpine AG 
verhält sich durch die Erläuterung folgender Ab-
weichung somit kodexkonform:

Regel 39:
Gemäß C-Regel 39 soll die Mehrheit der Mit
glieder von Ausschüssen die vom Aufsichts-
rat gemäß C-Regel 53 festgelegten Unabhän-
gigkeitskriterien erfüllen. Der Präsidial- und 
Vergütungsausschuss besteht neben einem 
Arbeitnehmervertreter aus zwei von der Haupt-
versammlung gewählten Mitgliedern. Mit sei-
ner Wahl zum Vorsitzenden des Aufsichts

CORPORATE GOVERNANCE9.2
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rates der voestalpine AG mit Wirkung zum  
1. April 2022 hat Dr. Wolfgang Eder gemäß  
Geschäftsordnung des Aufsichtsrates auch den 
Vorsitz des Präsidialausschusses, welcher zu-
gleich Nominierungsausschuss ist, und des Ver-
gütungsausschusses übernommen. 

Dr. Wolfgang Eder erfüllt aufgrund seiner ehe-
maligen Funktion als Vorsitzender des Vorstan-
des der voestalpine AG bis zum 3. Juli 2019 ein 
gemäß Regel 53 des Kodex vom Aufsichtsrat für 
die Unabhängigkeit festgelegtes Kriterium nicht. 
Angesichts dieser Besetzung wird in diesen  
beiden Ausschüssen daher von der Regel 39 des 
Kodex abgewichen, da in diesen nicht die Mehr-
heit der von der Hauptversammlung gewählten 
Mitglieder gemäß der vom Aufsichtsrat für die 
Unabhängigkeit festgelegten Kriterien unab-
hängig ist. 

Mit der Wahl zum Vorsitzenden des Aufsichts-
rates, und damit verbunden auch in den Vor-
sitz des Präsidial- und Vergütungsausschusses, 

vertraut der Aufsichtsrat im Interesse der Gesell-
schaft bei diesen Kernaufgaben auf die lang-
jährige Industrie- und Managementerfahrung 
von Dr. Wolfgang Eder und dessen Kenntnis des 
Konzerns. Mit August 2024 erfüllt Dr. Wolfgang 
Eder sämtliche vom Aufsichtsrat für die Unab-
hängigkeit festgelegten Kriterien, sodass ab 
diesem Zeitpunkt die Regel 39 wieder vollinhalt-
lich erfüllt wird. 

Über Geschäfte mit nahestehenden Unter-
nehmen und Personen wird in den Halbjahres- 
und Geschäftsberichten der voestalpine AG  
informiert.

9. Integre Unternehmensführung
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STEUERN9.3
Die Konzernsteuerstrategie, die im Rahmen 
der Konzernsteuerrichtlinie vom Vorstand der 
voestalpine AG beschlossen wurde, ist das Be-
kenntnis des voestalpine-Konzerns, bei allen ge-
schäftlichen Handlungen und Entscheidungen 
im Konzern die steuerlichen Vorschriften des je-
weiligen Landes einzuhalten. 

Die zentralen Grundsätze der Konzernsteuer-
strategie stellen sich wie folgt dar:

>>	 Steuerpolitik: 
	� Der voestalpine-Konzern verfolgt im Rah-

men seiner globalen Strategie das Ziel der 
Gesamtkostenminimierung, weshalb im Rah-
men der gesetzlichen Möglichkeiten steuer-
liche Wahlrechte zur Minderung der Steuer-
belastung ausgeübt werden, sofern dadurch 
der Geschäftsablauf nicht beeinflusst wird. 
Steuergesetze werden bei der Steuergestal-
tung jedenfalls befolgt.

>>	 Corporate Responsibility: 
	� Der voestalpine-Konzern zahlt Steuern 

dort, wo Wertschöpfung generiert wird. Die  
Verrechnungspreise im Konzern werden auf 
Grundlage der OECD-Verrechnungspreis-
grundsätze gebildet. Verrechnungspreise 
werden nicht zur Steuergestaltung einge-
setzt. 

>>	 Beziehungen zu Behörden: 
	� Der voestalpine-Konzern erfüllt sämtliche  

steuerlichen Mitwirkungspflichten, insbeson-
dere werden steuerliche Aufbewahrungs- 
und Aufzeichnungspflichten in zeitlicher und 
örtlicher Hinsicht beachtet. Der voestalpine 
Konzern bringt sich aktiv in die Begutach-
tungsvorgänge neuer Gesetze im Rahmen 
der vorgesehenen Institutionen ein.

Die Geschäftsführung jeder Konzerngesellschaft 
ist für die Umsetzung und Einhaltung der steuer-
lichen Vorschriften sowie der Konzernsteuerricht-
linie verantwortlich. Die voestalpine AG und die 
Divisionsleitgesellschaften überprüfen und ak-
tualisieren regelmäßig die Konzernsteuerricht-
linie und überwachen deren Umsetzung und 
Einhaltung in den Konzerngesellschaften. Die 
funktionale Zuständigkeit auf Vorstandsebene 
liegt hierfür beim CFO der voestalpine AG. Um 
die Einhaltung der Steuerstrategie sicherzustel-
len, wurden Steuerungsprozesse und Überwa-
chungsmaßnahmen der voestalpine AG und der 
Divisionsleitgesellschaften für die steuerlichen 
Kernprozesse in den Konzerngesellschaften ent-
wickelt, die Teil der Konzernsteuerrichtlinie sind. 

Des Weiteren werden geeignete Maßnahmen 
gesetzt, um die Einhaltung der Konzernsteuer-
richtlinie nachhaltig sicherzustellen, was unter 
anderem die Prüfung der Qualifikation der Mit-
arbeiter:innen, klare Aufgabenbeschreibungen 
sowie regelmäßige Informationen zu aufga-
benspezifischen Themen und Schulungen der 
Mitarbeiter:innen miteinschließt.

9. Integre Unternehmensführung
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Um steuerliche Risiken frühzeitig zu erkennen, 
tauschen die Konzerngesellschaften, Divisions-
leitgesellschaften und die voestalpine AG re-
gelmäßig Informationen aus. Hierzu werden 
regelmäßig Controllinggespräche geführt, die 
auch der Überwachung der Durchführung von 
Maßnahmen im Zusammenhang mit wesentli-
chen steuerlichen Sachverhalten dienen. Steuer
gesetzänderungen oder Veränderungen der 
Geschäftsmodelle werden mit den Divisionsleit-
gesellschaften abgestimmt. Die Auswirkungen 
werden von der Konzerngesellschaft analysiert 
und es werden geeignete Maßnahmen abgelei-
tet, allenfalls unter Einbindung der Divisionsleit-
gesellschaft oder der voestalpine AG. 

Erkennt eine Konzerngesellschaft, dass eine 
bereits bei den Steuerbehörden abgegebene 
Steuererklärung oder Steueranmeldung unrich-
tig oder unvollständig ist, zeigt die Konzernge-
sellschaft dies entsprechend den nationalen 
Rechtsvorschriften unverzüglich der Behörde an 

und nimmt die erforderliche Richtigstellung vor. 
Sollten solche Vorgänge entdeckt werden, wer-
den diese der jeweiligen Divisionsleitgesellschaft 
oder der Konzernsteuerabteilung zur Kenntnis 
gebracht und Maßnahmen festgelegt, mit wel-
chen diese Vorgänge saniert und/oder abge-
stellt werden. Zur steuerlichen Risikominimierung 
sind die Konzerngesellschaften verpflichtet, für 
die steuerliche Würdigung von wesentlichen 
Sachverhalten einen externen Steuerbera-
ter einzubinden. Der voestalpine-Konzern hat 
KPMG als Global Tax Partner beauftragt, die 
steuerliche Compliance im voestalpine-Konzern 
sicherzustellen. 

Bedenken hinsichtlich unethischer oder geset-
zeswidriger Verhaltensweisen können über das 
webbasierte Hinweisgeber:innen-System ge-
meldet werden. Dieses System steht auch für Be-
denken von Stakeholder:innen zur Verfügung. 

Als multinationale Unternehmensgruppe mit ei-
nem Konzernumsatz von mehr als 750 Mio. Euro 
reicht die voestalpine AG als oberste Mutter-
gesellschaft der Unternehmensgruppe jährlich 
einen länderbezogenen Bericht beim zustän-
digen österreichischen Finanzamt ein, das soge-
nannte Country-by-Country-Reporting.

Für Informationen zu Namen und Ansässigkeit 
der Konzernunternehmen siehe voestalpine Ge-
schäftsbericht 2022/23, Kapitel „Beteiligungen“.

Die landesspezifischen Angaben des Coun-
try-by-Country-Reporting (siehe Tabelle im An-
hang) beziehen sich auf Gesellschaften, die in 
den Konzernabschluss im Sinne einer Vollkon-
solidierung (KV – vgl. voestalpine Geschäfts-
bericht 2022/23, Kapitel „Beteiligungen“)  
einbezogen sind. Informationen zu nach der 
Equity-Methode bilanzierten Gesellschaften 
(KEA, KEG) sowie zu Gesellschaften, die nicht 
konsolidiert werden (K0), sind dementsprechend 
nicht enthalten. Die Daten beziehen sich auf 
den Zeitraum 1. April 2022 bis 31. März 2023.

9.3.1	 LÄNDERBEZOGENE BERICHTERSTATTUNG

9. Integre Unternehmensführung
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Seit 1. Januar 2022 sind börsennotierte Unter-
nehmen in der EU verpflichtet, ihre Wirtschafts
tätigkeiten entsprechend der Taxonomie-Ver-
ordnung zu klassifizieren und die Ergebnisse in 
der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung 
oder im konsolidierten nichtfinanziellen Bericht 
(gemäß Anforderungen des §  267a und des  
§ 243b  UGB) zu veröffentlichen. Hierbei sollen 
wirtschaftliche Tätigkeiten gemäß deren ökolo-
gischer Nachhaltigkeit eingestuft werden. 

Die voestalpine bezieht sich hierbei mitunter  
auf die von der EU-Kommission veröffentlich-
ten FAQs vom 19. Dezember 2022 (Draft) zur 
Anwendung der in der Delegierten Verordnung 
(EU) 2021/2139 enthaltenen Technischen Be-
wertungskriterien zur Beurteilung der Taxono-
miekonformität. Die in den gegenständlichen 
Rechtsgrundlagen enthaltenen Formulierungen 
unterliegen noch Auslegungsunsicherheiten, 
dies gilt insbesondere für die Bestimmung der 
Taxonomiekonformität im Bereich der Schienen-
verkehrsinfrastruktur. Im Folgenden ist die Inter-
pretation der voestalpine dargestellt.

Die Berichterstattung nach der EU-Taxonomie- 
Verordnung erfolgt in einem dreistufigen Pro-
zess, bei dem festgestellt wird, ob eine Wirt-
schaftstätigkeit taxonomiefähig (also grund-
sätzlich von der Taxonomie-Verordnung erfasst) 
ist und ob sie auch taxonomiekonform ist. Wer-
den Wirtschaftstätigkeiten eines Unternehmens 
nicht durch die Taxonomie-Verordnung abge-
deckt, gelten diese als nicht taxonomiefähig.

In der Verordnung sind sechs Umweltziele de-
finiert. Um als taxonomiekonform eingestuft zu 
werden, müssen Wirtschaftstätigkeiten zumin-
dest zu einem dieser Ziele einen wesentlichen 

Beitrag leisten. Darüber hinaus dürfen sie die Er-
reichung der anderen Umweltziele nicht erheb-
lich beeinträchtigen („Do No Significant Harm“; 
DNSH). Zuletzt müssen in dem dreistufigen Pro-
zess soziale Mindestschutzkriterien („Minimum 
Safeguards“) wie zum Beispiel für Arbeitssicher-
heit und Menschenrechte erfüllt werden. 

Die EU-Verordnung definiert sechs Umweltziele:
a.	 Klimaschutz
b.	 Anpassung an den Klimawandel
c.	 Nachhaltige Nutzung und Schutz 
	 von Wasser- und Meeresressourcen
d.	 Übergang zur Kreislaufwirtschaft
e.	 Vermeidung und Verminderung 
	 der Umweltverschmutzung
f.	 Schutz und Wiederherstellung der 
	 Biodiversität und der Ökosysteme

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung waren le-
diglich die beiden ersten Ziele (Klimaschutz, 
Anpassung an den Klimawandel) durch techni-
sche Bewertungskriterien in den EU-Verordnun-
gen definiert. In der Umsetzung der EU-Taxo-
nomie-Verordnung ordnete die voestalpine 
sämtliche Wirtschaftstätigkeiten dem Ziel Klima-
schutz zu. Hierdurch wurde auch eine potenziel-
le Doppelzählung vermieden.

9.4.1	 ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR TAXONOMIE

EU-TAXONOMIE9.4
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Darstellung des mehrstufigen Taxonomieprozesses

taxonomiefähig
>>  Beitrag zu einem oder mehreren Umweltzielen

>> Zuordnung zu taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten

taxonomiekonform
Erfüllt technische Bewertungskriterien 

der Umweltziele

DNSH – Do No Significant Harm
Keine Beeinträchtigung der anderen Umweltziele

Mindestschutz
Einhaltung der grundlegenden Prinzipien und Rechte

bei der Arbeit (ILO) und der Menschenrechte

nicht erfüllt

nicht erfüllt

nicht erfüllt

nicht erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

taxonomiekonform

nicht 
taxonomiefähig

taxonomiefähig  

nicht 
  taxonomiekonform

taxonomiefähig  

nicht 
  taxonomiekonform

taxonomiefähig  

nicht 
taxonomiekonform
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Im ersten Schritt und damit bereits im letzten Ge-
schäftsjahr 2021/22 waren die Wirtschaftstätig-
keiten des voestalpine-Konzerns auf ihre Taxo-
nomiefähigkeit zu untersuchen. 

Dazu wurde ein Projekt-Team aus den internen 
Fachbereichen Finanzen, Investor Relations, Um-
welt und Corporate Responsibility sowie Vertre-
ter:innen der Divisionen gegründet. Zusätzlich 
wurden externe Fachexpert:innen, Fachgutach-
ter:innen und wissenschaftliche Expert:innen bei-
gezogen. Zudem wurden klarstellende Interpre-
tationen und Stellungnahmen der europäischen 
Branchenverbände, wie z. B. des Branchenver-
bandes der Bahnindustrie UNIFE, berücksichtigt. 

Die Taxonomiefähigkeit aller Gesellschaften 
wurde im Rahmen des Implementierungspro-
zesses überprüft.  

Als Ergebnis dieser Analyse wurden Wirtschafts
tätigkeiten im voestalpine-Konzern als taxono-
miefähig identifiziert und folgenden Kategorien 
zugeordnet:

>>	� 3.9. Herstellung von Eisen und Stahl
	� Der voestalpine-Konzern betreibt in Linz, 

Österreich (Steel Division) und in Donawitz, 
Österreich (Metal Engineering Division) 
Stahlproduktion auf Basis von Hochofen-
technologie. Die High Performance Metals  
Division betreibt an insgesamt 3 Standorten 
in Europa (Kapfenberg, Österreich, Wetzlar, 
Deutschland und Uddeholms, Schweden) 
sowie an einem Standort in Brasilien (Sumare) 
Stahlproduktion auf Basis von Elektrolicht-
bogentechnologie.

>>	� 6.2. Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr
	� Der voestalpine-Konzern betreibt in Linz, 

Österreich (Steel Division) ein Eisenbahnver-
kehrsunternehmen auf dem europäischen 
Streckennetz.

>>	� 6.14. Schienenverkehrsinfrastruktur
	� Der voestalpine-Konzern produziert weltweit 

wesentliche Komponenten für Eisenbahnver-
kehrsinfrastruktur (Metal Engineering Divisi-
on). Diese umfassen Weichensysteme (vor-
montierte Komplettsysteme inkl. Antrieben, 
Verschluss-Systemen, Überwachungseinrich-
tungen), Diagnose- und Monitoringsysteme 
sowie Serviceleistungen für Schienenverkehrs- 
infrastruktur (Logistikdienstleistungen, Schie-
nenbearbeitungen, Schienenschweißen, 
Schienenschleifen, Recycling etc.).

9.4.2	� IMPLEMENTIERUNG DER TAXONOMIEFÄHIGKEIT IM 
voestalpine-KONZERN

9. Integre Unternehmensführung
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�Damit eine Wirtschaftstätigkeit im Sinne der 
Taxonomie als „ökologisch nachhaltig“ einge-
stuft werden kann, müssen die zugrundeliegen-
den „technischen Bewertungskriterien“ erfüllt 
werden. Das sind quantifizierbare Richtlinien 
(Umweltziele), wie eine Aktivität im Hinblick auf 
ihren Beitrag zum Klimaschutz und zur Anpas-
sung an den Klimawandel zu bewerten ist. Der 
Taxonomie-Rechtstext legt diese technischen 
Screening-Kriterien fest und evaluiert zudem, ob 
diese wirtschaftlichen Aktivitäten einen erhebli-
chen Schaden für eines der relevanten Umwelt-
ziele verursachen. Neben den technischen Be-
wertungskriterien müssen daher zusätzlich die 
sogenannten DNSH-Kriterien (Do No Significant 
Harm) beachtet werden. Im Zuge dieser Prüfung 
ist nachzuweisen, dass die Wirtschaftstätigkeit 
keine signifikante Beeinträchtigung der anderen 
Umweltziele zur Folge hat. 

�Die voestalpine trägt umfassend zum Klima-
schutz bei. Für die Geschäftstätigkeiten im Be-
reich der Stahlherstellung und Weiterverarbei-
tung sowie im Bereich der Güterbeförderung im 
Eisenbahnverkehr ist grundsätzlich von einem 
wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz auszuge-
hen, wenn sie die in der Kategorie 3.9 bzw. 6.2 
dargelegten technischen Bewertungskriterien 
erfüllen bzw. die definierten CO2-Emissionsgrenz
werte unterschreiten. Für die Geschäftstätigkei-
ten im Bereich der voestalpine Railway Systems 
6.14 ist grundsätzlich von einem wesentlichen 
Beitrag zum Klimaschutz auszugehen, wenn sie 
die in der Kategorie 6.14 dargelegten techni-
schen Bewertungskriterien erfüllen. Gemäß der 
Taxonomie-Verordnung wird für die Aktivitäten 
der voestalpine Railway Systems ein wesentli-
cher Beitrag zum Klimaschutz nur unterstellt, 
wenn sie innerhalb von 10 Jahren für den Ein-
satz von Zügen ohne direkte CO2-Abgasemissi-
on geeignet sein werden. Bahnstrecken, die nur 
für den Transport fossiler Brennstoffe bestimmt 
sind, fallen nicht darunter.

Die DNSH-Konformitätsbewertung wurde für 
die relevanten Wirtschaftstätigkeiten (3.9, 6.2, 
6.14) umfassend ausgeführt. 

Die Prüfung des DNSH-Kriteriums zum EU-Um-
weltziel „Anpassung an den Klimawandel“ wur-
de mithilfe eines simulationsbasierten Software-
tools zur Identifizierung, Quantifizierung und 
Offenlegung von physischen Klimarisiken für 
die gegenständlich relevanten Betriebsstand-
orte durchgeführt. Auf dieser Basis konnte eine 
detaillierte Klimarisiko- und Vulnerabilitätsana-
lyse für alle relevanten Standorte erarbeitet 
werden. Als Methodengrundlage fungieren die 
vom Weltklimarat (IPCC) verwendeten reprä-
sentativen Konzentrationspfade RCP 2.6, RCP 
4.5, RCP 6.0 und RCP 8.5 der Zukunftsszenarien, 
die Sachstandsberichte zum Klimawandel vom 
Weltklimarat und zentrale Copernicus-Dienste 
der Europäischen Kommission. Basierend auf 
den Ergebnissen der Klimarisiko- und Vulnera-
bilitätsbewertung wurden gegebenenfalls An-
passungslösungen ermittelt und in Umsetzung  
gebracht. 

Darüber hinaus nutzt der voestalpine-Konzern 
seine weltweit breitflächig in den Gesellschaften 
implementierten zertifizierten Management
systeme, wie beispielsweise ISO 14001 und 
EMAS im Zusammenhang mit der Erfüllung der 
Anforderungen der DNSH-Kriterien. Diese Sys-
teme gewährleisten, dass Umwelteinwirkungen 
identifiziert und im lokalen Umfeld des jeweili-
gen Standorts auf Relevanz geprüft sowie gege-
benenfalls nötige Anpassungslösungen zur Re-
duktion erarbeitet werden.

Die Betrachtungen umfassen bzw. berücksich-
tigen dabei insbesondere die Umweltaspekte 
Wasser (Nachhaltige Nutzung und Schutz von 
Wasser- und Meeresressourcen) und Biodiversi-
tät (Schutz und Wiederherstellung der Biodiver-
sität und der Ökosysteme).

9.4.3	� ERHEBUNG DER TAXONOMIEKONFORMITÄT
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Zur Vermeidung und Verminderung der Umwelt-
verschmutzung hat der voestalpine-Konzern in 
seinen Gesellschaften Prozesse geschaffen, die 
eine Herstellung, Verwendung und Inverkehr-
bringung von Stoffen im Einklang mit europä
ischen Rechtsvorschriften für Chemikalien und 
nationalen Gesetzen sicherstellen. 

Für Stoffe mit besorgniserregenden Eigenschaf-
ten wird eine Substitution nach wirtschaftlichen 
und technischen Erfordernissen umfassend ge-
prüft. Sofern deren Verwendung zum gegenwärti-

gen Zeitpunkt für die Gesellschaft unvermeidbar 
ist („essential use“), werden alle rechtlichen Rah-
menbedingungen geschaffen und sichergestellt. 

Die konzernweite Prüfung der DNSH-Konformi-
tätskriterien kommt zum Ergebnis, dass die re-
levanten Wirtschaftsaktivitäten an den wesent-
lichen produzierenden voestalpine Standorten 
die Kriterien erfüllen. Die dynamische Entwick-
lung der Regularien zur EU-Taxonomie kann  
zukünftig zu Anpassungen der Wirtschaftstätig-
keiten führen.

Als ökologisch nachhaltig werden jene Wirt-
schaftstätigkeiten anerkannt, die einen wesent-
lichen Beitrag zu mindestens einem der sechs 
Umweltziele leisten, kein weiteres Ziel negativ 
beeinflussen und den (sozialen) Mindestschutz 
erfüllen. Die Prüfung des Mindestschutzes von 
Arbeitenden und der Einhaltung der Men-
schenrechte ist gemäß Artikel 18 der EU-Taxo-
nomie-Verordnung auch die letzte Prüfstufe zur 
Taxonomiekonformität. Hier soll sichergestellt 
werden, dass die Wirtschaftstätigkeit auch in-
ternationalen Menschenrechtsstandards und 
Vorschriften zu Themen wie Bestechung, Kor-
ruption, Besteuerung und fairem Wettbewerb 
gerecht wird. Die in Artikel 18 genannten Stan-
dards identifizieren vier Kernthemen, für die die 
Einhaltung von Mindestgarantien definiert wird. 

Die folgenden Richtlinien und Normen müssen 
eingehalten werden: 

>> 	� OECD-Leitsätze für multinationale  
Unternehmen

>> 	� UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und  
Menschenrechte (UN Guiding Principles)

>> 	� ILO Erklärung über grundlegende Prinzipien 
und Rechte bei der Arbeit (ILO Kernarbeits-
normen)

>>	� Internationale Menschenrechtscharta

Die Platform on Sustainable Finance (PSF) greift 
folgende zentrale Themen für die Anwendung 
des sozialen Mindestschutzes auf: 

>> 	� Menschenrechte  
(inkl. Arbeitnehmer:innen-Rechte)

>> 	� Vermeidung von Bestechung und Korruption
>> 	� Besteuerung
>> 	� Fairer Wettbewerb

Die oben genannten Themen wurden in der 
voestalpine bereits in der Vergangenheit erho-
ben. So wird dazu auch im vorliegenden CR Re-
port umfassend berichtet. Weiterführende In-
formationen zu Menschenrechten finden Sie im 
gleichnamigen Kapitel. Das Thema Arbeitneh-
mer:innen-Rechte wird u. a. im Kapitel „Mitar-
beiter:innen”- behandelt. 

Informationen zu fairem Wettbewerb und Be-
steuerung entnehmen Sie bitte den Unterkapiteln 
9.1 bzw. 9.3.

9.4.4	� MINDESTSCHUTZ (MINIMUM SAFEGUARDS)
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Kriterien für einen wesentlichen Beitrag DNSH-Kriterien
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A. 
�Taxonomiefähige Tätigkeiten

A.1 �
Ökologisch nachhaltige  
Tätigkeiten (taxonomiekonform)

Herstellung von Eisen und Stahl 3.9.  3.432,2 18,8 % 100,0 % 0,0 % n. a. n. a. n. a. n. a. J J J J J J J 18,8 % T

Güterbeförderung  
im Eisenbahnverkehr 6.2. 17,3 0,1 % 100,0 % 0,0 % n. a. n. a. n. a. n. a. J J J J J J J 0,1 %

Schienenverkehrsinfrastruktur 6.14.  1.176,8 6,5 % 100,0 % 0,0 % n. a. n. a. n. a. n. a. J J J J J J J 6,5 % E

Umsatz ökologisch nachhaltiger  
Tätigkeiten (taxonomiekonform)  4.626,2 25,4 % 100,0 % 0,0 % n. a. n. a. n. a. n. a. J J J J J J J 25,4 %

A.2 �
Taxonomiefähige, 
aber nicht ökologisch 
nachhaltige Tätigkeiten 
(nicht taxonomiekonforme 
Tätigkeiten)

 

Herstellung von Eisen und Stahl 3.9.  6.310,9 34,6 %

Güterbeförderung im  
Eisenbahnverkehr 6.2.  3,5 0,0 %

Schienenverkehrsinfrastruktur 6.14.  27,0 0,2 %

Umsatz taxonomiefähiger,  
aber nicht ökologisch  
nachhaltiger Tätigkeiten  
(nicht taxonomiekonforme  
Tätigkeiten)

 6.341,4 34,8 %

Total 
(A.1 + A.2)  10.967,6 60,2 %

B. �
Nicht taxonomiefähige 
Tätigkeiten

  

Umsatz nicht  
taxonomiefähiger Tätigkeiten  7.257,5 39,8 % 

Gesamt 
(A + B)  18.225,1 100,0 %

9. Integre Unternehmensführung

9.4.5	 ERGEBNISSE KENNZAHLEN 

Nachfolgend werden die Leistungsindikatoren 
Umsatzerlöse, Investitions- und Betriebsausga-
ben aus taxonomiefähigen bzw. taxonomiekon-
formen Wirtschaftstätigkeiten der voestalpine 
zusammengefasst. 

9.4.5.1 Taxonomiefähiger/-konformer Umsatz

Als Basis für die Ermittlung der taxonomiefä-
higen Umsätze sind laut EU-Taxonomie-Ver-
ordnung die Umsatzerlöse gemäß IAS 1.82(a) 
heranzuziehen. Diese entsprechen den in der 
Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsbe-
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Kriterien für einen wesentlichen Beitrag DNSH-Kriterien
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A. 
�Taxonomiefähige Tätigkeiten

A.1 �
Ökologisch nachhaltige  
Tätigkeiten (taxonomiekonform)

Herstellung von Eisen und Stahl 3.9.  3.432,2 18,8 % 100,0 % 0,0 % n. a. n. a. n. a. n. a. J J J J J J J 18,8 % T

Güterbeförderung  
im Eisenbahnverkehr 6.2. 17,3 0,1 % 100,0 % 0,0 % n. a. n. a. n. a. n. a. J J J J J J J 0,1 %

Schienenverkehrsinfrastruktur 6.14.  1.176,8 6,5 % 100,0 % 0,0 % n. a. n. a. n. a. n. a. J J J J J J J 6,5 % E

Umsatz ökologisch nachhaltiger  
Tätigkeiten (taxonomiekonform)  4.626,2 25,4 % 100,0 % 0,0 % n. a. n. a. n. a. n. a. J J J J J J J 25,4 %

A.2 �
Taxonomiefähige, 
aber nicht ökologisch 
nachhaltige Tätigkeiten 
(nicht taxonomiekonforme 
Tätigkeiten)

 

Herstellung von Eisen und Stahl 3.9.  6.310,9 34,6 %

Güterbeförderung im  
Eisenbahnverkehr 6.2.  3,5 0,0 %

Schienenverkehrsinfrastruktur 6.14.  27,0 0,2 %

Umsatz taxonomiefähiger,  
aber nicht ökologisch  
nachhaltiger Tätigkeiten  
(nicht taxonomiekonforme  
Tätigkeiten)

 6.341,4 34,8 %

Total 
(A.1 + A.2)  10.967,6 60,2 %

B. �
Nicht taxonomiefähige 
Tätigkeiten

  

Umsatz nicht  
taxonomiefähiger Tätigkeiten  7.257,5 39,8 % 

Gesamt 
(A + B)  18.225,1 100,0 %

39,8 %
nicht fähig

6.14. 
6,7 % fähig

3.9. 
53,4 % fähig

6.2. 
0,1 % fähig

TAXONOMIEFÄHIGKEIT  
NACH WIRTSCHAFTSTÄTIGKEITEN

richts 2022/23 ausgewiesenen Umsatzerlösen 
und werden daher für die Berechnung der Taxo-
nomiefähigkeit in folgender Tabelle als Nenner 
verwendet. Der Zähler umfasst jene Umsätze, 
welche mit Wirtschaftstätigkeiten generiert wur-
den, die in der EU-Taxonomie-Verordnung er-
fasst sind. Die erstmalige Konformitätsprüfung 
im Geschäftsjahr 2022/23 ergab 25,4 % taxo-
nomiekonformen Umsatz, der im Wesentlichen 

auf den Umsatz aus dem Bereich Schienen-
verkehrsinfrastruktur und der Wirtschaftsakti-
vität 3.9 „Herstellung von Eisen und Stahl“ mit-
tels Elektrolichtbogenverfahren zurückzuführen 
ist. Die taxonomiekonformen Umsatzerlöse der 
voestalpine betragen 4.626,2 Mio. EUR. 

Für den voestalpine-Konzern ergibt sich folgende 
Zuordnung:

TAXONOMIEKONFORMITÄT  
NACH WIRTSCHAFTSTÄTIGKEITEN

39,8 %
nicht fähig

6.14.
6,5 % konform

3.9. 
18,8 % konform

3.9. 
34,6 %  
nicht konform

6.2.
0,1 % konform

6.14.
0,2 % 

nicht konform
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Kriterien für einen wesentlichen Beitrag DNSH-Kriterien
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A. 
�Taxonomiefähige Tätigkeiten

A.1 �
Ökologisch nachhaltige  
Tätigkeiten (taxonomiekonform)

Herstellung von Eisen und Stahl 3.9. 154,1 16,8 % 100,0 % 0,0 % n. a. n. a. n. a. n. a. J J J J J J J 16,8 % T

Güterbeförderung  
im Eisenbahnverkehr 6.2.  0,9 0,1 % 100,0 % 0,0 % n. a. n. a. n. a. n. a. J J J J J J J 0,1 %

Schienenverkehrsinfrastruktur 6.14.  63,9 6,9 % 100,0 % 0,0 % n. a. n. a. n. a. n. a. J J J J J J J 6,9 % E

CapEx ökologisch nachhaltiger 
Tätigkeiten (taxonomiekonform)  218,9 23,8 % 100,0 % 0,0 % n. a. n. a. n. a. n. a. J J J J J J J 23,8 %

A.2 �
Taxonomiefähige, 
aber nicht ökologisch 
nachhaltige Tätigkeiten 
(nicht taxonomiekonforme 
Tätigkeiten)

Herstellung von Eisen und Stahl 3.9.  366,5 39,9 %

Güterbeförderung im  
Eisenbahnverkehr 6.2.  0,2 0,0 %

Schienenverkehrsinfrastruktur 6.14.  0,6 0,2 %

CapEx taxonomiefähiger, aber 
nicht ökologisch nachhaltiger 
Tätigkeiten (nicht taxonomie-
konforme Tätigkeiten)

 367,3 40,1 %

Total 
(A.1 + A.2)  586,2 63,9 %

B. �
Nicht taxonomiefähige 
Tätigkeiten

CapEx nicht taxonomiefähiger 
Tätigkeiten 331,5 36,1 %

Gesamt 
(A + B)  917,7 100,0 %

9.4.5.2  �Taxonomiefähige/-konforme Investitionsausgaben (CapEx)

Als Basis für die Ermittlung der taxonomiefähigen  
Investitionsausgaben wurden die Zugänge inkl. 
der Zugänge aus Unternehmenszusammen-
schlüssen zu Sachanlagen, immateriellen Ver-
mögenswerten sowie Nutzungsrechten aus 
Leasingverhältnissen berücksichtigt. Nicht be-
rücksichtigt wurden Investitionen über Joint 

Ventures, Investitionen in Finanzinstrumente  
sowie Zugänge zu Firmenwerten. Die Differenz 
der Investitionsausgaben, welche hier im Nen-
ner verwendet werden, zu den im Geschäftsbe-
richt 2022/23 im Kapitel „Geschäftssegmente“ 
veröffentlichten Daten betrifft ausschließlich  
Firmenwertzugänge. Der Zähler umfasst jene  

9. Integre Unternehmensführung
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36,1 % nicht fähig

Kriterien für einen wesentlichen Beitrag DNSH-Kriterien
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A. 
�Taxonomiefähige Tätigkeiten

A.1 �
Ökologisch nachhaltige  
Tätigkeiten (taxonomiekonform)

Herstellung von Eisen und Stahl 3.9. 154,1 16,8 % 100,0 % 0,0 % n. a. n. a. n. a. n. a. J J J J J J J 16,8 % T

Güterbeförderung  
im Eisenbahnverkehr 6.2.  0,9 0,1 % 100,0 % 0,0 % n. a. n. a. n. a. n. a. J J J J J J J 0,1 %

Schienenverkehrsinfrastruktur 6.14.  63,9 6,9 % 100,0 % 0,0 % n. a. n. a. n. a. n. a. J J J J J J J 6,9 % E

CapEx ökologisch nachhaltiger 
Tätigkeiten (taxonomiekonform)  218,9 23,8 % 100,0 % 0,0 % n. a. n. a. n. a. n. a. J J J J J J J 23,8 %

A.2 �
Taxonomiefähige, 
aber nicht ökologisch 
nachhaltige Tätigkeiten 
(nicht taxonomiekonforme 
Tätigkeiten)

Herstellung von Eisen und Stahl 3.9.  366,5 39,9 %

Güterbeförderung im  
Eisenbahnverkehr 6.2.  0,2 0,0 %

Schienenverkehrsinfrastruktur 6.14.  0,6 0,2 %

CapEx taxonomiefähiger, aber 
nicht ökologisch nachhaltiger 
Tätigkeiten (nicht taxonomie-
konforme Tätigkeiten)

 367,3 40,1 %

Total 
(A.1 + A.2)  586,2 63,9 %

B. �
Nicht taxonomiefähige 
Tätigkeiten

CapEx nicht taxonomiefähiger 
Tätigkeiten 331,5 36,1 %

Gesamt 
(A + B)  917,7 100,0 %

Investitionsausgaben, welche mit Wirtschafts
tätigkeiten generiert wurden, die in der EU-Taxo-
nomie-Verordnung erfasst sind. Im Bereich der 
Investitionsausgaben liegt der taxonomie-
konforme Anteil bei 23,8 % (218,9 Mio. EUR).  
Darin sind keine Investitionen aus CapEx-Plänen  
enthalten.

Für den voestalpine-Konzern ergibt sich folgende  
Zuordnung:

9. Integre Unternehmensführung

36,1 %
nicht fähig

6.14.
7,1 % fähig

3.9. 
56,7 % fähig

6.2.
0,1 % fähig

 
6.14.
6,9 % konform

3.9.
16,8 % konform

6.2.
0,1 %
konform

TAXONOMIEFÄHIGKEIT  
NACH WIRTSCHAFTSTÄTIGKEITEN

TAXONOMIEKONFORMITÄT  
NACH WIRTSCHAFTSTÄTIGKEITEN

3.9.
39,9 % nicht konform

6.14.
0,2 % 

nicht konform
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9.4.5.3  �Taxonomiefähige/-konforme Betriebsausgaben (OpEx)

Im Gegensatz zu den Umsatzerlösen und den 
Investitionsausgaben können die Betriebsaus-
gaben nicht direkt aus dem Geschäftsbericht 
2022/23 übernommen werden. Für die Ermitt
lung des Nenners der Betriebsausgaben sind nur 

wenige ausgewählte Aufwendungen relevant. 
Diese umfassen Gebäudesanierungsmaßnah-
men, Wartung und Reparatur von Sachanlagen, 
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, 
Schulungsaufwendungen für die Mitarbeiter:in-

9. Integre Unternehmensführung

Kriterien für einen wesentlichen Beitrag DNSH-Kriterien
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A. 
�Taxonomiefähige Tätigkeiten

A.1 �
Ökologisch nachhaltige  
Tätigkeiten (taxonomiekonform)

Herstellung von Eisen und Stahl 3.9.  229,8 24,3 % 100,0 % 0,0 % n. a. n. a. n. a. n. a. J J J J J J J 24,3 % T

Güterbeförderung  
im Eisenbahnverkehr 6.2.  1,7 0,2 % 100,0 % 0,0 % n. a. n. a. n. a. n. a. J J J J J J J 0,2 %

Schienenverkehrsinfrastruktur 6.14.  42,6 4,5 % 100,0 % 0,0 % n. a. n. a. n. a. n. a. J J J J J J J 4,5 % E

OpEx ökologisch nachhaltiger 
Tätigkeiten (taxonomiekonform)  274,1 29,0 % 100,0 % 0,0 % n. a. n. a. n. a. n. a. J J J J J J J 29,0 %

A.2 �
Taxonomiefähige, 
aber nicht ökologisch 
nachhaltige Tätigkeiten 
(nicht taxonomiekonforme 
Tätigkeiten)

Herstellung von Eisen und Stahl 3.9. 439,3 46,5 %

Güterbeförderung im  
Eisenbahnverkehr 6.2.  0,3 0,0 %

Schienenverkehrsinfrastruktur 6.14.  0,4 0,0 %

OpEx taxonomiefähiger, aber 
nicht ökologisch nachhaltiger 
Tätigkeiten (nicht taxonomie-
konforme Tätigkeiten)

 440,0 46,5 %

Total 
(A.1 + A.2)  714,1 75,5 %

B. �
Nicht taxonomiefähige 
Tätigkeiten

OpEx nicht taxonomiefähiger 
Tätigkeiten 231,9 24,5  %

Gesamt 
(A + B)  946,0 100,0 %
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6.2. 
0,2 % fähig

nen sowie kurzfristige Leasingaufwendungen. 
Der Zähler umfasst jene Betriebsausgaben, wel-
che mit Wirtschaftstätigkeiten generiert wurden, 
die in der EU-Taxonomie-Verordnung erfasst sind. 
Betriebsausgaben aus taxonomiekonformen 
Wirtschaftstätigkeiten belaufen sich auf 274,1 Mio.  

EUR. Das entspricht 29,0 % der taxonomie
fähigen Betriebsausgaben. 

Für den voestalpine-Konzern ergibt sich folgende 
Zuordnung:

9. Integre Unternehmensführung

Kriterien für einen wesentlichen Beitrag DNSH-Kriterien
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A. 
�Taxonomiefähige Tätigkeiten

A.1 �
Ökologisch nachhaltige  
Tätigkeiten (taxonomiekonform)

Herstellung von Eisen und Stahl 3.9.  229,8 24,3 % 100,0 % 0,0 % n. a. n. a. n. a. n. a. J J J J J J J 24,3 % T

Güterbeförderung  
im Eisenbahnverkehr 6.2.  1,7 0,2 % 100,0 % 0,0 % n. a. n. a. n. a. n. a. J J J J J J J 0,2 %

Schienenverkehrsinfrastruktur 6.14.  42,6 4,5 % 100,0 % 0,0 % n. a. n. a. n. a. n. a. J J J J J J J 4,5 % E

OpEx ökologisch nachhaltiger 
Tätigkeiten (taxonomiekonform)  274,1 29,0 % 100,0 % 0,0 % n. a. n. a. n. a. n. a. J J J J J J J 29,0 %

A.2 �
Taxonomiefähige, 
aber nicht ökologisch 
nachhaltige Tätigkeiten 
(nicht taxonomiekonforme 
Tätigkeiten)

Herstellung von Eisen und Stahl 3.9. 439,3 46,5 %

Güterbeförderung im  
Eisenbahnverkehr 6.2.  0,3 0,0 %

Schienenverkehrsinfrastruktur 6.14.  0,4 0,0 %

OpEx taxonomiefähiger, aber 
nicht ökologisch nachhaltiger 
Tätigkeiten (nicht taxonomie-
konforme Tätigkeiten)

 440,0 46,5 %

Total 
(A.1 + A.2)  714,1 75,5 %

B. �
Nicht taxonomiefähige 
Tätigkeiten

OpEx nicht taxonomiefähiger 
Tätigkeiten 231,9 24,5  %

Gesamt 
(A + B)  946,0 100,0 %

TAXONOMIEFÄHIGKEIT  
NACH WIRTSCHAFTSTÄTIGKEITEN

TAXONOMIEKONFORMITÄT  
NACH WIRTSCHAFTSTÄTIGKEITEN

24,5 %
nicht fähig

6.14.  
4,5 % fähig

3.9. 
70,8 % fähig

24,5 %
nicht fähig

6.14.
4,5 % konform

6.2. 
0,2 % konform

3.9. 
46,5 % 
nicht konform

3.9. 
24,3 % konform
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Der voestalpine-Konzern ist seit 2022 an der interna-
tionalen Initiative „Science Based Target Initiative“ 
beteiligt. Im Zuge dessen leitet der Konzern interne 
Ziele zur Reduktion des Ausstoßes von  Treibhausgas
emissionen ab, die mit den Zielen des Pariser Klima-
abkommens in Einklang stehen.

Mit „greentec steel“ verfolgt die voestalpine einen 
ambitionierten Stufenplan zur langfristigen Dekar-
bonisierung der Stahlerzeugung. Darin ist in einem 
ersten Schritt bis 2027 eine Reduktion der CO2-Emis-
sionen um rund ein Drittel vorgesehen. Dazu wird in 
der Steel Division und der Metal Engineering Divisi-
on die bestehende Hochofentechnologie teilweise 
durch eine Hybrid-Elektrolichtbogentechnologie er-
setzt. Diese ermöglicht es, zukünftig hochqualitative 
Stahlprodukte CO2-neutral herzustellen. 

Parallel dazu forscht der voestalpine-Konzern inten-
siv an sogenannten „Breakthrough-Technologien“ 
– ein Beispiel dafür ist die Wasserstoffpilotanlage  
H2FUTURE®, um langfristig den Einsatz von grünem 
Wasserstoff in der Stahlerzeugung sukzessive zu  
erhöhen. 

Weitere Forschungsprojekte widmen sich der Spei-
cherung und Wiederverwendung von nicht vermeid-
baren Restemissionen. 

Nähere Informationen dazu finden sich im Kapitel 
„Product Sustainability “.

FREIWILLIGE ANGABEN IM RAHMEN  
DER TAXONOMIE-BERICHTERSTATTUNG

9. Integre Unternehmensführung
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